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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

die Bundesländer werden voraussichtlich im November dieses Jahres einen Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland abschließen. Dieses Vorhaben war auch Gegenstand der Sitzung der Ständigen Konferenz der Landessportbünde am 24./25.10.2003 in Saarbrücken. Die Landessportbünde haben anlässlich dieser Sitzung einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der sie die ordnungsrechtliche Sicherstellung des staatlich getragenen Lotteriewesens und die Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Lotteriegesellschaften des Deutschen Lotto- und Toto-Blocks begrüßen. Mit großer Sorge betrachten die Landessportbünde jedoch, dass künftig eine ordnungsrechtliche Bedürfnisprüfung bei der Zulassung von Lotterien entfallen soll.

Die Ständige Konferenz der Landessportbünde sieht darin eine erhebliche Gefahr für das staatliche Lotteriegeschäft und die damit einhergehende Sicherung der Finanzierung des organisierten Sports in den Bundesländern.

Deshalb wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich für unser Anliegen der Aufnahme einer ordnungsrechtlichen Bedürfnisklausel in den Staatsvertrag zum Lotteriewesen einsetzen könnten.

Für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rolf Müller

Anlage

Resolution der Ständigen Konferenz der Landessportbünde zum geplanten Staatsvertrag für das Lotteriewesen

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer planen den Abschluss eines Staatsvertrages zum Lotteriewesen in Deutschland. Der zur Zeit vorliegende Entwurf regelt eine Vereinheitlichung des Lotterierechts für alle Bundesländer, dabei ordnet er in § 5, dass die Länder im Rahmen ihrer ordnungsrechtlichen Befugnisse ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen haben und legt fest, dass diese Aufgabe grundsätzlich durch die staatlichen Lotteriegesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks zu erfolgen hat.

Diese Regelung begrüßt die Ständige Konferenz der Landessportbünde ausdrücklich.

Wir bedauern jedoch sehr, dass nach dem vorliegenden Staatsvertragsentwurf eine ordnungsrechtliche Bedürfnisprüfung zur Zulassung von Lotterien zukünftig nicht mehr stattfinden soll. Demnach könnten zukünftig gemeinnützige Einrichtungen eine eigene Lotterie durchführen und mit der Durchführung eines Dritten beauftragen, wenn sie sich an näher zu spezifizierende Ein-schränkungen halten. Ein solcher Veranstalter von Lotterien hat gegenüber den Staatlichen Lotteriegesellschaften einen erheblichen wettbewerbsverzerrenden Vorteil, weil sie weitaus höhere Beträge für Werbe- und Marketingmaßnahmen einsetzen dürfen.

In dieser Regelung sieht die Ständige Konferenz der Landessportbünde eine erhebliche Gefahr für das Staatliche Lotteriegeschäft sowie die damit einhergehende Sicherung der Finanzierung des organisierten Sports, insbesondere der Sportorganisationen in den Bundesländern.

Aus diesem Grund bittet die Ständige Konferenz der Landessportbünde die Ministerpräsidenten, im Staatsvertrag zum Lotteriewesen bei der Zulassung von Lotterien weiterhin an einer umfassenden Prüfung festzuhalten.

* Bei telefonischen Rückfragen bitte oben genannte Durchwahl beachten *
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